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2. Änderung der Satzung der Gemeinde Hamwarde über die 

Betreuung in der Kindertageseinrichtung „HaWiWo“ der 
Gemeinde Hamwarde (Betreuungssatzung HaWiWo) 

 
 

 
 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
2003, S. 57) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. S. 153) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Hamwarde vom 
26.07.2022 folgende Änderungssatzung erlassen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
 
Die Satzung über Betreuung in der Kindertageseinrichtung „HaWiWo“ der Gemeinde 
Hamwarde erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 7, Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
§ 7 

Betrieb der KiTa 
 
(1) Die KiTa ist montags bis donnerstags von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags 

von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.  
 
Die Betreuung findet wie folgt statt: 
 
Kindergartengruppen: 
- von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  eine Regelkindergartengruppe 
- von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  eine Regelkindergartengruppe 
 
Krippengruppe: 
- von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  eine Regelkrippengruppe 
 
Altersgemischte Gruppe: 
- von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  eine altersgemischte Gruppe 
- von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  eine altersgemischte Gruppe 
 
Optionale Betreuungszeiten: 
- von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr  Randzeitengruppe Frühdienst 
- von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr  Randzeitengruppe Spätdienst 
- von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr (Mo.-Do.) Randzeitengruppe Spätdienst 
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Artikel II 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2022 in Kraft.  
 
 
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Hamwarde, den 12.08.2022    gez.____________________ 
        Richard 
        Bürgermeister 

 
(Siegel) 


